
Antwort
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auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/22715 –

Private Finanzgeschäfte seitens der Mitarbeiter im Bundesministerium der 
Finanzen sowie nachgelagerten Behörden

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Laut Angaben der Bundesregierung (vgl. Bundestagsdrucksache 19/21117) 
müssen Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) private Finanzgeschäfte melden. Insgesamt haben in 2019 und 2020 
ca. 20 Prozent der Beschäftigten private Finanzgeschäfte angezeigt. Die 
Einzelgeschäfte für Wirecard haben in 2019 1,7 Prozent aller Geschäfte der 
BaFin-Beschäftigten in Aktien und Aktienderivaten ausgemacht. In 2020 
waren es im Zeitraum bis zum 30. Juni 2020 2,4 Prozent.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Insidergeschäfte und die unrechtmäßige Offenlegung/Weitergabe von Insider-
informationen sind strafbar und mit einem hohen Strafmaß versehen (§ 119 Ab-
satz 3 WpHG). Die strafbewehrte Verbotsnorm gilt allgemein und daher glei-
chermaßen für alle Beschäftigten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin), des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), der Bundes-
republik Deutschland – Finanzagentur GmbH und der Deutschen Bundesbank. 
Darüber hinaus gelten besondere Verschwiegenheitspflichten für beruflich er-
langte Informationen.

 1. Wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitarbeiter der BaFin 
in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte gemeldet?

Im Jahr 2019 wurden 7.883 Geschäfte in Finanzinstrumenten gemäß § 28 des 
Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) von 496 Beschäftigten angezeigt. Vom 
1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 wurden 8.267 Geschäfte in Finanzinstrumen-
ten gemäß § 28 WpHG von 531 Beschäftigten angezeigt.
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a) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

b) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte verwehrt?

Die Fragen 1a und 1b werden zusammen beantwortet.
Die privaten Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten unterliegen einer nach-
träglichen Anzeigepflicht. Die BaFin verfügt über ein internes Kontrollver-
fahren nach § 28 WpHG, um Verstößen gegen die Verbote nach Artikel 14 der 
Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) entgegenzu-
wirken. Die angezeigten privaten Finanzgeschäfte werden daraufhin geprüft, ob 
die meldenden Beschäftigten bestimmungsgemäß Kenntnis von Insiderinfor-
mationen haben oder haben könnten. Dementsprechend wurden bisher keine 
angezeigten Geschäfte verwehrt. Hinweise auf Insidergeschäfte liegen in die-
sem Zusammenhang bisher nicht vor.

 2. Wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitarbeiter der BaFin 
in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte hinsichtlich der 
Wirecard AG gemeldet?

Im Jahr 2019 wurden 137 Geschäfte in Finanzinstrumenten mit Bezug zu Wire-
card AG von 41 Beschäftigten angezeigt. Vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 
wurden 196 Geschäfte in Finanzinstrumenten mit Bezug zu Wirecard AG von 
56 Beschäftigten angezeigt.

a) In wie vielen Fällen handelte es sich hierbei um Leerverkäufe oder 
vergleichbare Optionen?

Eine Einstufung eines privaten Finanzgeschäftes als Leerverkauf ist für die 
Kontrollzwecke privater Finanzgeschäfte nach § 28 WpHG nicht erforderlich. 
Daher liegen hierzu keine gesonderten Informationen vor. Etwaige Leerver-
käufe, die in den gemeldeten privaten Finanzgeschäften enthalten sein könnten, 
unterliegen dem selben Prüfprozess wie alle anderen privaten Finanzgeschäfte. 
Im Jahre 2019 wurden 22 Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten mit 
Bezug zu Wirecard AG gemäß § 28 WpHG von 7 Beschäftigten angezeigt; 
vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 handelte es sich um 77 Geschäfte, die 
von 8 Beschäftigten angezeigt wurden.

b) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

c) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte verwehrt?

Die Fragen 2b und 2c werden zusammen beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu den Teilfragen 1a und 1b verwiesen.

d) Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Wirecard wurden 
speziell in den Monaten Mai, Juni und Juli 2020 gemeldet?

Im Mai 2020 wurden 67 Finanzgeschäfte von 19 Beschäftigten (davon 41 in 
derivativen Finanzinstrumenten mit Bezug zu Wirecard von 5 Beschäftigten), 
im Juni 2020 75 Finanzgeschäfte von 34 Beschäftigten (davon 27 in derivati-
ven Finanzinstrumenten mit Bezug zu Wirecard von 5 Beschäftigten) und im 
Juli 2020 siebzehn Finanzgeschäfte von 7 Beschäftigten (davon zwei in deri-
vativen Finanzinstrumenten mit Bezug zu Wirecard von einem Beschäftigten) 
mit Bezug zu Wirecard angezeigt.
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 3. Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Wirecard wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung am 18. Juni 2020, 19. Juni 2020, 21. Juni 
2020, 22. Juni 2020 sowie am 24. und 25. Juni 2020 seitens Mitarbeitern 
der BaFin gemeldet?

Liegen der Bundesregierung Kenntnisse vor, dass Mitarbeiter der BaFin 
(in diesem Zeitraum) private Finanzgeschäfte mit Wirecard-Bezug ge-
tätigt haben, welche gegen Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz bzw. 
der Marktmissbrauchsverordnung verstoßen?

Am 18. Juni 2020 wurden vier Geschäfte von vier Beschäftigten, am 19. Juni 
2020 16 Geschäfte von 13 Beschäftigten, am 21. Juni 2020 kein Geschäft, am 
22. Juni 2020 sieben Geschäfte von drei Beschäftigten sowie am 24. Juni 2020 
ein Geschäft von einem Beschäftigten und am 25. Juni 2020 zwei Geschäfte 
von zwei Beschäftigten mit Bezug zu Wirecard angezeigt.
Bisher liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Beschäftigte der BaFin in diesem 
Zeitraum private Finanzgeschäfte mit Wirecard-Bezug getätigt haben, welche 
gegen Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz bzw. der Marktmissbrauchsver-
ordnung verstoßen haben. Zu allen Geschäften haben die Fachvorgesetzen be-
stätigt, dass keine bestimmungsgemäßen Kenntnisse von Insiderinformationen 
bei der/dem anzeigenden Beschäftigten vorlagen.
Das Prüfverfahren zur Überwachung der Mitarbeitergeschäfte beinhaltet stan-
dardmäßig weitere (nachträgliche) Prüfungen. Die weiteren Prüfungen zur 
Überprüfung der in 2020 angezeigten Finanzgeschäfte sind noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Für die privaten Finanzgeschäfte mit Bezug zu Wirecard, 
die in den Jahren 2018, 2019 und im ersten Halbjahr 2020 von den BaFin-
Beschäftigten angezeigt wurden, hat der Beauftragte nach § 28 WpHG der 
BaFin zudem eine Sonderauswertung eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen 
ist.

 4. Wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitarbeiter der BaFin 
in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte hinsichtlich der 
Commerzbank gemeldet?

Im Jahr 2019 wurden 14 Geschäfte in Finanzinstrumenten mit Bezug zur Com-
merzbank AG von neun Beschäftigten angezeigt. Vom 1. Januar 2020 bis 
30. Juni 2020 wurden 22 Geschäfte in Finanzinstrumenten mit Bezug zur Com-
merzbank AG von acht Beschäftigten angezeigt.

a) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

b) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte verwehrt?

Die Fragen 4a und 4b werden zusammen beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu den Teilfragen 1a und 1b verwiesen.

c) Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Commerzbank wur-
den speziell in den Monaten Mai, Juni und Juli 2020 gemeldet?

Im Mai 2020 wurde kein Geschäft, im Juni 2020 sechs Geschäfte von 3 Be-
schäftigten und im Juli 2020 ein Geschäft von einem Beschäftigten mit Bezug 
zur Commerzbank AG angezeigt.
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 5. Wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitglieder des Direk-
toriums der BaFin in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte 
gemeldet?

a) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

b) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte ver-
wehrt?

 6. Wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitglieder des Direk-
toriums der BaFin in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte 
hinsichtlich der Wirecard AG gemeldet?

a) In wie vielen Fällen handelte es sich hierbei um Leerverkäufe oder 
vergleichbare Optionen?

b) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

c) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte ver-
wehrt?

d) Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Wirecard wurden 
speziell in den Monaten Mai, Juni und Juli 2020 gemeldet?

 7. Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Wirecard AG wurden 
nach Kenntnis der Bundesregierung am 18. Juni 2020, 19. Juni 2020, 
21. Juni 2020, 22. Juni 2020 sowie am 24. und 25. Juni 2020 seitens des 
Direktoriums der BaFin gemeldet?

Liegen der Bundesregierung Kenntnisse vor, dass Mitglieder des Direk-
toriums der BaFin (in diesem Zeitraum) private Finanzgeschäfte mit 
Wirecard-Bezug getätigt haben, welche gegen Vorgaben im Wertpapier-
handelsgesetz bzw. der Marktmissbrauchsverordnung verstoßen?

 8. Wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitglieder des Direk-
toriums der BaFin in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte 
hinsichtlich der Commerzbank gemeldet?

a) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

b) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte ver-
wehrt?

c) Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Commerzbank 
wurden speziell in den Monaten Mai, Juni und Juli 2020 gemeldet?

Die Fragen 5 bis 8 werden zusammen beantwortet.
Für die Mitglieder des Direktoriums der BaFin gilt zusätzlich zu den Rege-
lungen der MAR und des WpHG ein Verhaltenskodex für die Mitglieder des 
Direktoriums der BaFin (abrufbar unter: https://www.bafin.de/dok/10309412), 
der auch die privaten Finanzgeschäfte der Direktoriumsmitglieder regelt. Der 
Verhaltenskodex erfüllt die Anforderungen der europaweit gültigen Grundsätze 
des Ethik-Rahmens für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Su-
pervisory Mechanism – SSM), die auch den Regelungen der Bundesbank zu 
Grunde liegen. Gemäß Nummer 8.2 des Verhaltenskodex gilt für die Direkto-
riumsmitglieder ein weitreichendes Handelsverbot in Finanzinstrumenten von 
Unternehmen, die einen Bezug zur Aufsichtstätigkeit aufweisen. Im Wesent-
lichen sind für die Mitglieder des Direktoriums nur private Finanzgeschäfte in 
z. B. nicht-europäische Werte und Rohstoffe zulässig. Soweit den Mitgliedern 
des Direktoriums private Finanzgeschäfte erlaubt sind, so unterliegen sie einer 
Anzeigepflicht gegenüber dem Compliance-Beauftragten der BaFin, der sie zu-
sätzlich durch einen externen Wirtschaftsprüfer prüfen lässt.
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Die sechs Mitglieder des Direktoriums der BaFin haben gemäß Nummer 8.3 
des Verhaltenskodex dem Compliance-Beauftragten im Jahr 2019 insgesamt 
17 Geschäfte und im Jahr 2020 (bis 30. September 2020) elf Geschäfte gemel-
det. Bisher enthielten keine angezeigten Geschäfte Verstöße gegen den Verhal-
tenskodex. Die Mitglieder des Direktoriums haben in den Jahren 2019 und 
2020 (bis 30. September 2020) keine privaten Finanzgeschäfte hinsichtlich der 
Wirecard AG an den Compliance-Beauftragten gemeldet. Auch wurden hin-
sichtlich der Commerzbank AG im Jahr 2019 und im Jahr 2020 (bis 30. Sep-
tember 2020) durch die Mitglieder des Direktoriums der BaFin keine privaten 
Finanzgeschäfte an den Compliance-Beauftragten gemeldet. Derartige Ge-
schäfte unterliegen dem Handelsverbot in Nummer 8.2. des Verhaltenskodex 
für die Mitglieder des Direktoriums.

 9. Gibt es vergleichbare Meldepflichten privater Finanzgeschäfte auch für 
Mitarbeiter des Bundesministeriums der Finanzen?

a) Wenn ja, wie oft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Mitarbei-
ter des Bundesministeriums der Finanzen in den Jahren 2019 und 
2020 private Finanzgeschäfte gemeldet?

b) Wenn ja, wie wurden entsprechende private Finanzgeschäfte ver-
wehrt?

c) Wenn ja, aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte 
verwehrt?

10. Wenn es vergleichbare Meldepflichten privater Finanzgeschäfte auch für 
Mitarbeiter des Bundesministeriums der Finanzen gibt, wie oft haben 
nach Kenntnis der Bundesregierung Mitarbeiter des Bundesministeriums 
der Finanzen in den Jahren 2019 und 2020 private Finanzgeschäfte hin-
sichtlich der Wirecard AG gemeldet?

a) In wie vielen Fällen handelte es sich hierbei um Leerverkäufe oder 
vergleichbare Optionen?

b) Wie viele der Meldungen entfallen auf Mitarbeiter der Abteilung VII 
(Finanzmarktpolitik)?

c) Wie oft wurden entsprechende private Finanzgeschäfte verwehrt?

d) Aus welchen Gründen wurden die privaten Finanzgeschäfte ver-
wehrt?

e) Wie viele private Finanzgeschäfte hinsichtlich der Wirecard wurden 
speziell in den Monaten Mai, Juni und Juli 2020 gemeldet?

11. Wenn es vergleichbare Meldepflichten privater Finanzgeschäfte auch für 
Mitarbeiter des Bundesministeriums der Finanzen gibt, wie viele private 
Finanzgeschäfte hinsichtlich der Wirecard wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung am 18. Juni 2020, 19. Juni 2020, 21. Juni 2020, 22. Ju-
ni 2020 sowie am 24. und 25. Juni 2020 seitens Mitarbeitern des Bundes-
ministeriums der Finanzen gemeldet?

Liegen der Bundesregierung Kenntnisse vor, dass Mitarbeiter des Bun-
desministeriums der Finanzen (in diesem Zeitraum) private Finanz-
geschäfte mit Wirecard-Bezug getätigt haben, welche gegen Vorgaben im 
Wertpapierhandelsgesetz bzw. der Marktmissbrauchsverordnung versto-
ßen?

Die Fragen 9 bis 11 werden zusammen beantwortet.
Die Beschäftigten des Bundesministeriums der Finanzen sind an Recht und Ge-
setz gebunden. Auch für sie gelten die Vorschriften der Marktmissbrauchsver-
ordnung (MAR) und damit das Verbot von Insidergeschäften und der unrecht-
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mäßigen Offenlegung von Insiderinformationen nach Artikel 14 MAR. Verstö-
ße gegen die Vorschriften der MAR sind straf- und bußgeldbewehrt (§§ 119, 
120 WpHG). Ein Verstoß gegen die Insiderregeln kann auch eine Dienstpflicht-
verletzung darstellen.
Für die Beschäftigten des Bundesfinanzministeriums bestehen derzeit keine 
gesonderten Anzeige-, Genehmigungs- und Aufzeichnungspflichten. Folglich 
liegen auch keine konkreten Zahlen oder Angaben zu privaten Finanzgeschäf-
ten der Beschäftigten vor.

12. Plant die Bundesregierung gesetzliche Änderungen oder anderweitige 
Maßnahmen hinsichtlich privater Finanzgeschäfte von Mitarbeitern bei 
der BaFin, des Bundesministeriums der Finanzen, der Bundesbank bzw. 
der Deutschen Finanzagentur?

Hinsichtlich der privaten Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten ist es be-
absichtigt, ein Handelsverbot mit Finanzinstrumenten von Unternehmen einzu-
führen, die einen Bezug zur Aufsichtstätigkeit aufweisen. Dabei sind sowohl 
BaFin-intern umzusetzende Maßnahmen als auch gesetzliche Änderungen in 
Vorbereitung. Die Änderungen orientieren sich an den europaweit gültigen 
Grundsätzen des Ethik-Rahmens für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
(Single Supervisory Mechanism – SSM). Diese Vorgaben bilden auch die 
Grundlage der in der Deutschen Bundesbank geltenden Regelungen. Im 
Bundesministerium der Finanzen werden aktuell ergänzende Regelungen für 
die Beschäftigten erarbeitet.
Die Vorgaben für die Beschäftigten der Bundesrepublik Deutschland – Finanz-
agentur GmbH basieren auf dem WpHG einschließlich dazu ergangener 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, den im Wertpapierbereich 
geltenden europäischen Regelungen (z. B. MAR) sowie den relevanten Rund-
schreiben der BaFin (z. B. MaComp), die die Finanzagentur analog anwendet. 
Änderungen sind derzeit nicht in Planung.
Die Regelungen zu privaten Finanzgeschäften der Beschäftigten der Deutschen 
Bundesbank richten sich nach den entsprechenden Leitlinien der unabhängigen 
Europäischen Zentralbank.
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